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nach dem die Frauen in Gemeindeangele-
genheiten und kantonalen Urnenwahlen —
für Regierungs-, Stände- und Landräte —
das Stimm- und Wahlrecht erhalten hätten,
nicht aber für die an der Landsgemeinde
behandelten kantonalen Wahl- und Sach-
geschäfte. In einer Übergangszeit sollte
der Fragenkomplex «Frauenstimmrecht
mit oder ohne Landsgemeinde» staatspoli-
tisch gründlich abgeklärt und im Rahmen
der eingeleiteten Totalrevision der Kan-
tonsverfassung entschieden werden.

Verschiedene Redner kamen im Ring auf
den SP-Antrag zurück. Nur mit dem inte-
gralen Frauenstimmrecht könne die Lands-
gemeinde gerettet werden. Die Regie-
rungsvorlage wurde nur vom neugewähl-
ten Landesstatthalter Hans Meier verfoch-
ten. Nach 45minutiger Diskussion wurde
in einer ersten Abstimmung mit klarer
Mehrheit Eintreten beschlossen. Nach der
Ablehnung eines Änderungsvorschlags
entschied die Landsgemeinde in der
Hauptabstimmung auf Anhieb gegen die
Regierungsvorlage und für das integrale
Frauenstimmrecht. Schliesslich stand nach
drei Abstimmungen fest, dass im Kanton
das Frauenstimmrecht sofort und nicht
erst auf Anfang 1972 eingeführt wird.

Damit können die Glarner Frauen schon
an den Landrats- und Gemeindewahlen
vom 6. Juni teilnehmen und in einem Jahr
als erste Schweizer Frauen in einen
Landsgemeindering einziehen.

Auch in Luzern wurden die
Frauen gestrichen!
Zum ersten Mal konnten sich in Luzern
die Frauen an den Wahlen des Regierungs-
rates und des Grossen Rates am 2. Mai

1971 beteiligen. Im 170köpfigen Grossen
Rat werden nur gerade 7 Frauen vertre-
ten sein, nämlich 5 von der Volkspartei
und zwei Liberale. Es handelt sich um je
zwei Aerztinnen und Lehrerinnen sowie
eine Rechtsanwältin, eine Polizeiassisten-
tin und eine Fürsorgerin. In den Land-
ämtern rangieren die meisten Frauen am
Schluss der Listen. Möglicherweise kommt
als Ersatz-Frau für einen in zwei Wahlkrei-
sen gewählten Landesring-Vertreter noch
eine achte Frau ins Parlament.

Mir isch alles schnorz!
Das Institut für Meinungsforschung hat
festgestellt, dass nur 15% aller berufs-
tätigen Frauen organisiert sind.

Frage: Wie stellen sich die Frauen vor,
dass ihre Forderungen, z. B. gleicher Lohn
für gleiche Arbeit oder gleiche Bildung,
erfüllt werden, wenn sie sich nicht organi-
sieren?
Es muss all jenen Frauen, die sich um
nichts kümmern, klar sein, dass sie von
den um das Recht kämpfenden Frauen,
die Zeit und Geld einsetzen, profitieren.
Ihr Gewissen sollte ihnen vorschreiben,
dass auch sie sich einsetzen müssen, dass
auch sie ihren Beitrag leisten müssen.

Wir fordern einmal mehr alle Frauen auf,
sich in ihrem Berufsverband zu organisie-
ren.

Wir fordern einmal mehr alle Frauen auf,
den politischen Parteien beizutreten und
dort für ihre Interessen zu kämpfen.

Wir fordern einmal mehr alle Frauen auf,
überall da, wo sie ihre Stimme zu Gun-
sten von Frauen abgeben können, dies
auch wirklich zu tun!
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